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1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 26.193,00 EUR sowie Prozesszinsen hie-raus in Höhe von vier Prozentpunkten ab
Rechtshängigkeit der Klage zu zahlen.
2. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten sind Regressforderungen wegen unwirtschaftlicher Verordnungsweise des Beklagten streitig. Die Klägerin begehrt
die Zahlung von 26.193,00 EUR nebst Zinsen.

Der Beklagte ist Facharzt für Urologie und nahm in der Vergangenheit an der vertrags-ärztlichen Versorgung teil.

Der Beschwerdeausschuss Ärzte Bayern setzte aufgrund Prüfung der ärztlichen Verordnungsweise nach Durchschnittswerten
(Verordnungsweise Arzneimittel) gegen den Beklagten für die Quartale 3/2001, 4/2002 und 1/2003 bis 2/2006 jeweils Regresse fest.

Der Beklagte erhob gegen die für die Quartale 3/2001, 4/2002 und 1/2003 bis 1/2005 festgesetzten Regresse jeweils Klage zum
Sozialgericht München. In der mündlichen Verhandlung am 03.02.2009, zu der kein Vertreter der in den Verfahren beigeladenen
Kassenärztlichen Vereinigung (KVB) erschien, schlossen die anwesenden Beteiligten fol-genden Vergleich:

"I. Die Beigeladenen verzichten im Einvernehmen mit dem Beklagten auf 69,3 % der jeweils ausgesprochenen Regresssumme für die
Quartale 3/01 (S 28 KA 322/05), 4/02 (S 28 KA 323/05), 1/03 (S 28 KA 324/05), 2/03 (S 28 KA 325/05), 3/03 (S 28 KA 1080/06), 4/03 (S 28 KA
1078/06), 1/04 (S 28 KA 1079/06), 2/04 (S 28 KA 1324/06), 3/04 (S 28 KA1325/06), 4/04 (S 28 KA 366/07), 1/05 (S 28 KA 367/07).

II. Die Beigeladenen verzichten im Einvernehmen mit dem Beklagten auf 69,3 % der je-weils ausgesprochenen Regresssumme für die
Quartale 2/05 bis einschl. 2/06, die bereits im Beschwerdeausschuss verhandelt und bestätigt wurden, für die aber bis jetzt kein Be-scheid
erlassen wurde.

III. Die unter Ziffer I und II genannte Quotelung entspricht einer vom Kläger zu zahlenden Gesamtsumme in Höhe von 110.000,00 Euro.

IV. Der Kläger verzichtet auf Einlegung von Rechtsmitteln im Hinblick auf die unter Ziffer II genannten Bescheide.

( )

VII. Der Kläger zahlt bis zum 15.03.2009 10.000,00 Euro, den Restbetrag jeweils in Raten von 12.500,00 Euro unter Verrechnung auf die
Honorarforderung gegenüber der KVB beginnend ab dem Abrechnungsquartal 1/09 bis zum Abrechnungsquartal einschl. 4/10. Sofern der
Kläger nicht mehr an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt, werden die Raten jeweils am 15. 04., 15.07., 15.10. und 15.1. an die KVB
gezahlt.

VIII. Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass mit diesem Vergleich die unter Ziffer I und II genannten Rechtsstreitigkeiten und
Verwaltungsverfahren ihre Erledigung gefunden haben."

Auf die Klägerin entfielen 62.405,80 EUR von der im gerichtlichen Vergleich vereinbarten Ge-samtregresssumme i.H.v. 110.000,00 EUR. Im
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sog. Kontokorrentverfahren kehrte die KVB aus den Honorarforderungen des Beklagten bis einschließlich Quartal 4/2010 einen Betrag von
36.212,80 EUR an die Klägerin aus.

Nachdem der Beklagte seine vertragsärztliche Tätigkeit beendet hatte, trat die KVB mit Abtretungsanzeige vom 20.02.2012 wegen Prüfung
der Verordnung von Arzneimitteln auf den Namen des Patienten nach § 13 Prüfungsvereinbarung (Quartale 3/2001 bis 3/2003, Vergleich vor
dem Sozialgericht München am 03.02.2009) den Regressbetrag i.H.v. 26.213,32 EUR an die Klägerin zur unmittelbaren Einziehung ab.

Mit Schreiben vom 19.11.2013 forderte die Klägerin den Beklagten auf, den Betrag i.H.v. von 26.193,00 EUR zu zahlen. Dieser Aufforderung
kam der Beklagte nicht nach.

Die Klägerin hat am 19.03.2014 Klage zum Sozialgericht München erhoben. Sie ist der Auffassung, dass es bisher an einem vollstreckbaren
Titel fehlt, um die Forderung beitrei-ben zu können.

Die Klägerin beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin 26.193,00 EUR sowie Prozesszinsen in Höhe von vier Prozent ab Rechtshängigkeit der Klage zu
zahlen.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte ist der Auffassung, dass die Klage mangels Rechtsschutzbedürfnis unzuläs-sig ist. Es könne eine vollstreckbare Ausfertigung
für den Rechtsnachfolger des im Urteil bzw. vorliegend im Vergleich bezeichneten Gläubigers erteilt werden, sofern die Rechts-nachfolge
durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden nachgewiesen sei. Vor-sorglich erhebt der Beklagte die Einrede der Verjährung.

Im Übrigen wird zur Ergänzung des Tatbestandes auf den Inhalt der Gerichtsakte Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

Die Klage ist zulässig und begründet. Die Klägerin besitzt gegen den Beklagten einen Zahlungsanspruch i.H.v. 26.193,00 EUR nebst Zinsen
hieraus in Höhe von vier Prozentpunk-ten ab 19.03.2014.

Die Zulässigkeitsvoraussetzungen der Klage liegen allesamt vor; insbesondere ist ein Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin gegeben.
Entgegen der Auffassung des Beklagten kann der Klägerin nicht gem. § 198 Abs. 1 SGG i.V.m. §§ 727,795 Satz 1 ZPO eine voll-streckbare
Ausfertigung des gerichtlichen Vergleichs vom 03.02.2009 wegen Rechtsnach-folge erteilt werden.

Gem. § 198 Abs. 1 SGG gilt für die Vollstreckung das Achte Buch der Zivilprozeßordnung entsprechend, soweit sich aus diesem Gesetz
nichts anderes ergibt. Im vorliegenden Fall ergibt sich aus § 200 Abs. 2 Satz 1 SGG jedoch, dass die Vorschriften des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes entsprechend gelten. Damit ist die Anwendbarkeit der §§ 727,795 Satz 1 ZPO ausgeschlossen.

Hintergrund ist der gerichtliche Vergleich vom 03.02.2009. Soweit dieser einen Vollstre-ckungstitel zugunsten der KVB darstellt, geht es um
die Vollstreckung aus einem Titel gem. § 199 Abs. 1 Nr. 3 SGG zugunsten der öffentlichen Hand i.S.d. § 200 SGG. Anwendbar sind danach die
Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes entsprechend; § 5 VwVG verweist für das Verwaltungszwangsverfahren und den
Vollstreckungsschutz im Falle des § 4 auf die Vorschriften der Abgabenordnung (§§ 77, 249 bis 258, 260, 262 bis 267, 281 bis 317, 318 Abs.
1 bis 4, §§ 319 bis 327).

Zweifel am Vorliegen eines Rechtsschutzbedürfnisses der Klägerin bestehen nach alledem nicht.

Die Klage ist auch begründet. Die KVB hat die noch bestehende Regressforderung gegen den Beklagten wirksam an die Klägerin zurück
übertragen. Eine Verjährung ist nicht ein-getreten.

Die Klägerin ist aktivlegitimiert. Rechtsgrundlage ist der vor dem SG München am 03.02.2009 geschlossene Vergleich (vgl. auch SG
Marburg, Gerichtsbescheid vom 19.10.2016, Az. S 12 KA 232/16, Rn. 14). Nach der Rechtsprechung des BSG handelt es sich bei dem
Verordnungsregress um einen besonderen Typus des Schadensersatzan-spruchs, den die Krankenkasse unmittelbar gegenüber dem
einzelnen Vertragsarzt hat (BSG, Urteil vom 28.10.2015, Az. B 6 KA 15/15 R, Rn. 13 ff.). Gem. § 52 Abs. 2 Satz 1 BMV-Ä erfüllt die
Kassenärztliche Vereinigung Schadenersatzanforderungen der Kran-kenkassen durch Aufrechnung gegen Honorarforderungen des
Vertragsarztes, wenn in einem erstinstanzlichen Urteil eines Sozialgerichts die Forderung bestätigt wird. Soweit eine Aufrechnung nicht
möglich ist, weil Honorarforderungen des Vertragsarztes gegen die Kassenärztliche Vereinigung nicht mehr bestehen, tritt die
Kassenärztliche Vereinigung den Anspruch auf Regress- und Schadenersatzbeträge an die Krankenkasse zur unmittelbaren Einziehung ab (§
52 Abs. 2 Satz 2 BMV-Ä). In dieser Rückübertragung der Zuständigkeit für die Geltendmachung von Ansprüchen ist keine Abtretung im Sinne
des § 398 BGB zu sehen, weil nicht die Kassenärztliche Vereinigung, sondern die Krankenkasse Inhaber der Forderung ist und weil die
Übertragung nach dem Inhalt der Regelung einseitig durch die Kassenärztliche Vereinigung ohne eine Vereinbarung mit der Krankenkasse
erfolgt (vgl. BSG, ebenda, m.w.N.). Die KVB hat mit Abtretungsanzeige vom 20.02.2012 die noch bestehende Regressforderung gegen den
Beklagten wirksam an die Klägerin zurück übertragen.

Anhaltspunkte für eine Unwirksamkeit des Vergleichs sind nicht erkennbar und von der Beklagtenseite auch nicht vorgetragen worden.

Der Zahlungsanspruch der Klägerin ist auch nicht verjährt.

Grundsätzlich gilt die sozialrechtliche Verjährungsfrist von vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Ansprüche entstanden
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sind (vgl. § 45 Abs. 1 SGB I). Der ge-richtliche Vergleich vom 03.02.2009 führte zu einem Neubeginn der Verjährung, so dass vorliegend
grundsätzlich nach Ablauf des Jahres 2013 Verjährung eingetreten wäre.

Hingegen regelt § 197 Abs. 1 Nr. 4 BGB, das Ansprüche aus vollstreckbaren Vergleichen oder vollstreckbaren Urkunden in 30 Jahren
verjähren, soweit nicht ein anderes bestimmt ist. Nach der Rechtsprechung des BSG sind die Verjährungsvorschriften des BGB grund-
sätzlich nicht gem. § 69 Abs. 1 Satz 3 SGB V entsprechend anwendbar, weil die Verjäh-rungsfragen schon aus dem 4. Kapitel des SGB V und
den hierfür geltenden allgemeinen Rechtsprinzipien zu beantworten sind (Engelmann in: jurisPK-SGB V, 3. Auflage 2016, § 69 Rn. 45
m.w.N.). Etwas anderes gilt nach Auffassung der Kammer jedoch für die in § 197 Abs. 1 Nr. 4 BGB geregelten Fallgestaltungen, für die das
Sozialrecht keine Sonder-regelungen enthält. Der Gesetzgeber stuft den Gläubigerschutz, wie der Vorschrift des § 197 Abs. 1 Nr. 4 BGB und
der Vorgängervorschrift § 218 BGB a.F. zu entnehmen ist, in Fällen titulierter Ansprüche allgemein höher ein als den Schuldnerschutz. Da
das SGB V bzw. das SGB überhaupt keine entsprechende Regelung zur Frage der Verjährung titu-lierter Ansprüche trifft, ist § 197 Abs. 1 Nr.
4 BGB über § 69 Abs. 1 Satz 3 SGB V an-wendbar (so auch SG Marburg, Urteil vom 01.06.2016, Az. S 12 KA 190/15, Rn. 25 und
Gerichtsbescheid vom 19.10.2016, Az. S 12 KA 232/16, Rn. 23).

Nach Überzeugung der Kammer sind auch die Voraussetzungen des § 197 Abs. 1 Nr. 4 BGB vorliegend gegeben. Bei dem in der mündlichen
Verhandlung am 03.02.2009 vor dem SG München geschlossenen Vergleich handelt es sich um einen gerichtlichen Ver-gleich i.S.d. § 199
Abs. 1 Nr. 3 SGG. Der Vergleich hat einen vollstreckungsfähigen Inhalt und ist hinreichend bestimmt. Insbesondere regelt der Vergleich die
vom Beklagten ur-sprünglich zu zahlende Gesamtsumme in Höhe von 110.000,00 Euro; daneben ist Nr. VII des Vergleichs zu entnehmen,
dass die KVB Gläubigerin des zu vollstreckenden An-spruchs ist.

Allerdings war in der mündlichen Verhandlung am 03.02.2009 ausweislich des Sitzungs-protokolls kein Vertreter der KVB anwesend. Der
Vergleich wurde lediglich von den anwe-senden Beteiligten (u.a. zwei Vertretern der Klägerin) geschlossen. Grundsätzlich gilt, dass ein
Vergleich nur für und gegen die am Vergleichsabschluss beteiligten Parteien des Rechtsstreits Vollstreckungstitel ist (Stöber in: Zöller, ZPO,
31. Auflage 2016, § 794 Rn. 6). Dies gilt auch im sozialgerichtlichen Verfahren hinsichtlich der Beteiligung von Beige-ladenen oder sonstiger
Dritter und der Vollstreckbarkeit des Vergleichs zugunsten bzw. zu Lasten dieser (vgl. Hauck in: Hennig, SGG, Stand September 2016, § 101
Rn. 14).

Nach Überzeugung der Kammer kann es jedoch vorliegend bezüglich der Frage, ob ein vollstreckbarer gerichtlicher Vergleich gem. § 197
Abs. 1 Nr. 4 BGB i.V.m. § 199 Abs. 1 Nr. 3 SGG zugunsten der KVB besteht, nicht darauf ankommen, ob die KVB am Ver-gleichsabschluss
beteiligt war. Es steht außer Frage, dass die KVB, die im Anschluss an den Vergleich die Honorarforderungen des Klägers mit den
Ansprüchen der Krankenkas-sen bis einschließlich Quartal 4/2010 verrechnet hat, dem Vergleich inzident zugestimmt hat. Vor allem aber
entspricht es der – auch in § 52 Abs. 2 Satz 1 BMV-Ä geregelten – Zuständigkeit der Kassenärztlichen Vereinigung,
Schadenersatzanforderungen der Kran-kenkassen durch Aufrechnung gegen Honorarforderungen des Vertragsarztes zu erfüllen. Hierbei
handelt es sich um "Einziehungsregelungen, die der Krankenkasse die Durchset-zung ihrer Ansprüche erleichtern, aber eine Verpflichtung
der K(Z)ÄV nur bezogen auf die ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens und die anschließende Abführung des Erlöses an die
Krankenkasse begründen" (BSG, Urteil vom 28.10.2015, Az. B 6 KA 15/15 R, Rn. 16). Sie sind Ausdruck des "Systems des
vertragsarztrechtlichen Viereck-Verhältnisses". Dieses ist dadurch gekennzeichnet, dass Rechtsbeziehungen grundsätzlich nur in dem
Viereck-Verhältnis Versicherter-Krankenkasse-Kassenärztliche Vereinigung-Arzt bestehen, eine Rechtsbeziehung unmittelbar zwischen
Krankenkasse und Arzt hingegen nicht. Die Rechtsbeziehungen zwischen den Krankenkassen und der Kassen-ärztlichen Vereinigung auf der
einen Seite und zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und dem Vertragsarzt auf der anderen Seite sind zu trennen. Das
vertragsarztrechtliche Beziehungsgeflecht vermeidet grundsätzlich unmittelbare Rechtsbeziehungen zwischen den Krankenkassen als
Leistungsträgern und den (Vertrags-)Ärzten als Leistungs-erbringern. Nur in Ausnahmekonstellationen ist ein Rechtsstreit direkt zwischen
Kranken-kasse und Arzt zulässig (BSG, Urteil vom 20.03.2013, Az. B 6 KA 17/12 R, Rn. 24 m.w.N.). Da das Inkassoverfahren durch die
Kassenärztliche Vereinigung typisches We-sensmerkmal des vertragsarztrechtlichen Systems ist, wäre es reine Förmelei, zu verlan-gen,
dass die Kassenärztliche Vereinigung zur Vereinbarung dieser Selbstverständlichkeit am Vergleichsabschluss beteiligt werden muss. Folglich
stellt der am 03.02.2009 ge-schlossene Vergleich einen vollstreckbaren gerichtlichen Vergleich gem. § 197 Abs. 1 Nr. 4 BGB i.V.m. § 199
Abs. 1 Nr. 3 SGG zugunsten der KVB dar, auch wenn kein Vertreter der KVB dem Vergleichsabschluss zugestimmt hat.

Da die Verjährungsfrist vorliegend gem. § 69 Abs. 1 Satz 3 SGB V i.V.m. § 197 Abs. 1 Nr. 4 BGB 30 Jahre beträgt, ist der Zahlungsanspruch
der Klägerin nicht verjährt.

Der Zinsanspruch ergibt sich aus § 69 Satz 3 SGB V i.V.m. §§ 286, 288, 291 BGB und wurde antragsgemäß festgesetzt.

Die Kostenentscheidung basiert auf § 197a Abs. 1 Satz 1 SGG i.V.m. § 154 Abs. 1 VwGO.
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